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I. Einführung

In den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts stritten sich der Bischof von

Würzburg und der Reichsritter von Rosenberg um die Jagdrechte in der

Heckfelder Gemarkung in Franken. Im Laufe der Auseinandersetzung

wurden zwei rosenbergische Jäger auf der Suche nach jagdbaren

Wildschweinen von einem Beamten des Bischofs von Würzburg und

40 Bewaffneten aufgespürt und gefangengenommen. Die Beamten

nahmen auch den Leithund der Jäger und ihre zwei Pferde mit. Der

Bischof von Würzburg demonstrierte damit deutlich seinen Anspruch

auf alle Rechte an der Gemarkung Heckfeld.1

Der Reichsritter von Rosenberg wollte dies so nicht akzeptieren.

Deshalb verständigten sich die beiden Parteien darauf, das Reichs-

kammergericht anzurufen und eine Kommission zum Ewigen Gedächtnis

zu verlangen. Sie sollte die Grenzverhältnisse endgültig und für alle

Zeiten klären. Das Reichskammergericht folgte den Bitten der beiden

Kontrahenten und setzte eine Kommission ein, die auch die strittige

Gemarkung in Form eines Augenscheins visualisieren lassen sollte.2

Der Maler fertigte einen Abriß der Heckfelder Gemarkung an, der

heute noch in den Akten überliefert ist.3 Diese Visualisierung hatte eine

besondere Funktion. Sie bildete die Übersetzung der Wahrnehmung

beider Parteien in ein visuelles Medium und diente dem Gericht als

Entscheidungsgrundlage im Sinne von Evidenz.

Betrachten wir die Karte einmal näher (siehe Einlage Abb. 1).

Eine Landschaft mit Hügeln, Wäldern und Feldern, Straßen und

Ortschaften wird als ein ungleiches verlängertes und unregelmäßig

ausgebuchtetes ovalartiges Gebilde dargestellt. Es ist nicht ersichtlich,
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wo oben und unten ist oder Norden und Süden. Es wirkt als ob der

Himmel quasi im Rund um die Landschaft stünde. Innerhalb des oval-

artigen Gebildes ist mehrmals eine Gruppe von Menschen erkennbar,

die sich an bestimmten Orten versammeln. Es scheint sich immer um die

gleiche Personengruppe zu handeln.

Diese Kurzbeschreibung zeigt es offensichtlich: Die Karte entspricht

nicht den Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts und macht den

heutigen Betrachter zuerst einmal ratlos. Es ist aus unserer heutigen

Sicht schwer vorstellbar, dass dieses Werk den professionellen Juristen

des Reichskammergerichts als Grundlage für Ihre Entscheidung dienen

sollte und diese Visualisierung von Raum für sie überhaupt lesbar war.

Im Folgenden soll gerade deshalb diese „Augenscheinkarte“ der

Ausgangspunkt zu den weiterführenden Betrachtungen sein. Zuerst

sollen der künstliche Begriff „Augenscheinkarte“ näher erklärt und

einige Bemerkungen zum Überlieferungszusammenhang der Augen-

scheinkarte gemacht werden. Danach soll gezeigt werden, dass die

Parteien bei Prozessen am Reichskammergericht verschiedene Praktiken

von Raumdarstellungen nutzten, die sich in der vorgestellten Karte

vereinigen. Außerdem soll der rechtliche Hintergrund der Entstehung

von Augenscheinkarten beleuchtet und gezeigt werden, wie die Juristen

am Reichskammergericht auf die Visualisierung von Raum reagierten

und welche Vorstellungen sie von Optik besaßen.
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II. Augenscheinkarten als eigene Bildgattung

Die Wissenschaft kennt für die zeichnerische Darstellung von Raum im

Verfahren des Reichskammergerichts unterschiedliche Begriffe.4 Forscher

nennen sie „Regionalkarten“, „Manuskriptkarten“, „Augenscheinkarten“

etc., da das Reichskammergericht keinen einheitlichen Begriff für diese

Form der Darstellung kennt. Die Quellen selbst reden von „Augen-

schein“, „Contrafractur“, „Riss“, „Abriss“ etc. Ich benutze den Begriff

„Augenscheinkarte“, da die vorhandene zeichnerische/malerische/auch

kartographische Darstellung immer im Zusammenhang mit einer

tatsächlichen oder imaginären Inaugenscheinnahme des Geländes

erfolgte. Es besteht immer eine enge Verbindung zwischen Augen-

zeugenschaft und Visualisierung.

Augenscheinkarten finden sich ausschließlich im Archiv, da es sich

um Karten handelt, die im Auftrag einer Partei für eine Behörde, in

unserem Fall das Reichskammergericht, angefertigt wurden.5 Das

Archiv ist ein besonderer Informationsspeicher, in dem alles, was im

Behördenauftrag angefertigt wurde, aufbewahrt wird. Das Archiv

sammelt nicht frei – wie dies eine Bibliothek oder ein Museum tut –

sondern übernimmt bestimmte Bestände, möglichst in ihrer Gesamtheit.

Karten aus Archiven sind zudem immer auf das Engste mit schriftlicher

Überlieferung verbunden. Ohne Text kein Verständnis der Karte, ohne

Karte kein Verständnis des Textes. Meist stehen Text und Karte in einem

äußerst komplexen Zusammenhang zueinander. Außerdem sind alle diese

Karten adressiert und damit Ausdruck einer Zweckläufigkeit, die in

unserem konkreten Fall genau definiert ist: Beweismittel in einem

Gerichtsverfahren.6 Genauer: Beweismittel in einem der Höchsten
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Zivilgerichte des Heiligen Römischen Reiches, dem Reichskammergericht.

Das bedeutet auch, dass die Augenscheinkarten nach Raum, Zeit und

sozialer Konstellation immer nur in diesem einen Verwendungs-

zusammenhang zu sehen sind. Unter diesen besonderen Umständen

wurden sie kein direkter Bestandteil des öffentlichen Wissens und

erlangten nicht den Status kartenwissenschaftlicher Publizität.

In der Forschung sind nur vereinzelt Augenscheinkarten und

Kartenmaler bekannt, so dass sich Rechtshistoriker und Wissen-

schaftshistoriker noch nicht systematisch damit beschäftigt haben.7

Hinzu kommt, dass die wissenschaftliche Kartographie mit ihren

begrifflichen Mitteln die Augenscheinkarten nicht erfassen und erläutern

kann. Sie hat es auch bis heute kaum getan, wobei dies sich im

Moment gerade ändert.8 Aber auch die Kunstgeschichte hat sich bis

jetzt für diese Bestände nicht interessiert; die Gründe hierfür liegen

im Überlieferungszusammenhang im Archiv.

Gleichzeitig haben die Augenscheinkarten des Reichskammergerichts

eine Vielfalt von Erzeugern, die je nach Bedarf, Geschmack und

finanziellen Möglichkeiten von den Prozessparteien ausgewählt wurden.

Sie besitzen also nicht die Gleichförmigkeit von Karten, die man bei der

Produktion für eine Behörde erwarten würde. Das macht ihre Einzig-

artigkeit aus und bestätigt noch einmal die These, dass es sich hier

um eine eigene Bildgattung handelt.

Insgesamt gibt es ca. 2000 Augenscheinkarten, die in ca. 80.000

Prozessakten des Reichskammergerichts überliefert sind, die das ganze

Heilige Römische Reich umfassen. Das bedeutet die Bundesrepublik

Deutschland mit sämtlichen Nachbarstaaten.
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Die meisten Augenscheinkarten stammen aus dem süddeutschen

Raum sowie aus dem 18. Jahrhundert. Das bedeutet, dass die Produktion

von Augenscheinkarten im Laufe der Jahrhunderte tendenziell stark

zunahm, wenn man sie in Bezug zur Gesamtzahl der Prozesse setzt.9

Grundsätzlich kommen Augenscheinkarten im gesamten Reichsgebiet

vor. Besonders häufig wurden sie bei Streitgegenständen um Uferschutz

und Wasserrechte benutzt, aber auch Grenzstreitigkeiten und Jagd-

rechte sind häufig, sowie territorialer Eigentums- und Besitzschutz sowie

Landfriedensbruch.

Auch die Bezeichnungen für die Hersteller der Augenscheinkarten

wechseln. Im 16. Jahrhundert finden wir recht häufig den Begriff

„Maler“ in den Quellen. Er verschwindet aber zu Anfang des

17. Jahrhunderts allmählich und macht der Bezeichnung „Geometer“/

“Feldmesser“ Platz. Im 18. Jahrhundert kommen dann die Begriffe

„Ingenieur“ oder „Lieutenant“ etc. hinzu.

Augenscheinkarten haben sehr unterschiedliche Formate. Sie reichen

von DIN A 4, also Blattpapiergröße, bis zu 1 Meter auf 12 Meter.10
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III. Beweiskommissionen amReichskammergericht

Kommen wir aber auf unser Eingangsbeispiel zurück und schauen

wir uns an, wie eine Beweiskommission zur Visualisierung des Raums

überhaupt zu Stande kam:

Für eine Beweiskommission mussten zuerst in einem Abstimmungs-

prozess der Parteien Kommissare ernannt und geeignete Personen

als Zeugen vorgeschlagen werden. Das Reichskammergericht verlangte,

dass beide Parteien sich mit allen Kommissaren und allen Zeugen

einverstanden erklärten. Zum eigentlichen Beweisantritt in Form einer

Zeugeneinvernahme und/oder einer Inaugenscheinnahme mussten

die Gegenpartei bzw. ihre Bevollmächtigten eingeladen werden.11

Den rechtlichen Hintergrund für die Beweiskommissionen bildete

das sogenannte Artikelverfahren.12 Hierzu wurde der Klagevortrag in

einzelne nummerierte Wahrheitsbehauptungen in Form von Sätzen

aufgeteilt. Diese Klagevorbringungen bildeten die Grundlage für die

Kommission. Auf die Klageartikel antwortete die beklagte Partei mit

einer Klageerwiderung. Aus diesen beiden Argumentationssträngen

(Klage und Klageerwiderung) wurden dann die so genannten

„Probatoriales“ gebildet, die dem Kommissar übergeben wurden. Die

Parteien formulierten dann, basierend auf den Probatoriales, ihre

Fragen an die Zeugen.13

Die Kommissare mussten nun eine Untersuchung im Rahmen der

gestellten Beweisfragen durchsetzen. Die Zeugen wurden fristgerecht

vorgeladen und einzeln zu allen Beweisfragen vernommen. Hierzu

waren immer beide Parteien bzw. ihre Vertreter geladen. Über die
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Befragung der Zeugen ließen die Kommissare ein Protokoll verfertigen.14

Wenn die Zeugenaufnahme beendet war, wurde das Protokoll ver-

schlossen und mit Siegeln versehen an das Gericht geschickt. Wurde

ein Maler oder Geometer gewünscht, musste er vereidigt werden und

sein Gemälde vom Kommissar und den Parteien erst begutachten

lassen, bevor es ein Teil des Protokolls wurde.15 Beweiskommissionen

konnten von den einzelnen Prozessparteien zu dem Streitgegenstand

initiiert werden. Es gab aber auch Kommissionen, bei denen beide

Parteien gemeinsam beteiligt waren. Eine dritte Möglichkeit bestand

darin, dass das Gericht selbst eine Kommission in Auftrag gab.

Eine Besonderheit bildeten die Kommissionen zum ewigen Gedächtnis.16

Sie wurden unter der Aufsicht des Reichskammergerichts von Streitenden

zusammengerufen, bevor es überhaupt zu einer Anklage vor Gericht kam.

Diese Kommissionen sollten dazu dienen, weitere Streitigkeiten in der

Zukunft zu vermeiden bzw. das verfertigte Protokoll sollte bei zukünftigen

Streitigkeiten als Beweis gebraucht werden. Unser Eingangsbeispiel ist

eine solche Kommission zum Ewigen Gedächtnis. Sie kamen besonders

häufig im 16. Jahrhundert vor.
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IV. Darstellungspraktiken I: Performative Augenzeugenschaft

Kommen wir aber auf unsere Kommission Rosenberg gegen Würzburg

zurück. Laut Protokoll versammelten sich die Prozessparteien, der

Kommissar und die Zeugen im April in dem Dorf Kuprichshausen um von

dort aus den Kirlispfad hinaufzugehen, um dann den ersten Markstein der

Grenze der Heckfelder Gemarkung zu besichtigen.17 An diesem Punkt hielt

die Kommission inne und der rosenbergische Anwalt machte seine ersten

Ausführungen bzw. legte den Standpunkt des Reichsritters dar. Als dies

beendet war, ging die Kommission weiter, um den Ort in Augenschein

zu nehmen, wo die beiden Jäger gefangen genommen worden waren.

Auch hier wurden die Anwälte mit entsprechenden Ausführungen von

der Kommission angehört.18 Diese geschilderten Vorgänge werden in

der Augenscheinkarte sichtbar: Auch hier sind einzelne Stationen

erkennbar, auf denen jeweils eine Gruppe von Männern zu Fuß und zu

Pferd abgebildet sind. Einmal ist auch ein kleines Wildschwein zu

sehen. Der Ort wird im Protokoll als derjenige markiert, an dem die

beiden Jäger gefangen genommen worden waren. Dort brachten auch die

Anwälte die jeweiligen Argumente zur Gefangennahme der Jäger vor.

Aus diesen Ausführungen wird klar: Es geht hier nicht einfach um die

Darstellung des strittigen Raumes. Vielmehr werden hier die Kommission

selbst und die eigentliche Inaugenscheinnahme visualisiert. Anhand des

Textes wird der Betrachter quasi durch das Bild geführt und kann sich an

den jeweiligen Punkten mit Hilfe des Protokolls die rechtlichen Argumente

der Parteien vergegenwärtigen. Rutger Ruland, der ein umfangreiches

lateinisches Werk über die Kommissionen am Reichskammergericht

verfasst hat,19 hat hierfür die Metapher des Navigierens20 gewählt. Der

Betrachter navigiert mit dem Text durch die Augenscheinkarte wie ein
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Kapitän durch das Meer.

Diese Vorstellung der Visualisierung einer performativen Augen-

zeugenschaft bildet die Grundlage für alle Augenscheinkarten des 16. und

frühen 17. Jahrhunderts. Einige Karten zeigen besonders genau, mit

welchem Aufwand die Kommissionen betrieben wurden.

So gibt die Augenscheinkarte aus Pommern das Treffen zahlreicher

Mitglieder einer Kommission im Streit zwischen den Gebrüdern von

Massow und Bürgermeister und Rat der Stadt Stolp um die Grenze bei

dem Gut Darsekow wieder. Alle Personen sind schwarz mit einem

Umhang, einer s.g. Schaube und damit im Stile von Gelehrten gekleidet.

Je nach Rang kommen sie per Kutsche, Pferd oder zu Fuß. Ein Reiter

hat Papier und Feder in der Hand, um die Inaugenscheinnahme

zu protokollieren.21

Abb. 2: Grenze bei Darsekow
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Der Maler Christoph Ussleben aus Wertheim nimmt es noch genauer:

Er zeigt sogar die üppige Mahlzeit der Kommission während der

Begehung des Geländes, die in Form eines Picknicks gereicht wurde.

Der mit zahlreichen Verzierungen versehene rote Wams eines der

Kommissionmitglieder macht deutlich, dass hier der adelige Kläger selbst

sich an der Inaugenscheinnahme beteiligte. Von Mainzer Seite kam nur

ein hoher Beamter. Er hat ein reich verziertes schwarzes Gewand an. Auch

Bedienstete sind erkennbar, so reicht ein Diener den Wein. Einer

der Herren, wohl der Kommissar, hält ein dickleibiges Buch in der Hand.

Der Maler ist ebenfalls zu sehen: Er erhebt die rechte Hand zum Schwur,

unter dem linken Arm ist ein Tintenfass geklemmt und in der linken

Hand hält er eine Feder. Die Kommission und ihre Tätigkeit soll so genau

und wahrhaftig dokumentiert werden.22

Abb. 3: Detail aus dem Collenbergischen Jagdbezirk
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Bei den meisten Augenscheinkarten wird jedoch auf die Darstellung

der Kommission vollständig verzichtet. Zahlen und/oder Buchstaben,

die im Text oder in der Legende am Bildrand erläutert sind, helfen

uns, sich in der Augenscheinkarte zurechtzufinden.

Hier einige Beispiele:

Anlass für den Konflikt zwischen dem Schwarzwaldort Zell am

Harmersbach gegen die Herren von Hohengeroldseck war ein Überfall auf

eine Zollstätte und letztlich der Streit um die Zugehörigkeit Teile des

Zeller Territoriums. Mit Hilfe des Augenscheins soll der Grenzverlauf

zwischen den Herrschaften Geroldseck und dem Kinzigertal festgestellt

werden.23 Der Augenschein stammt von 1604. Die goldene Linie zeigt den

Gang der Kommission an. Strittig waren auch die Wappen, die sich auf den

Grenzsteinen befanden.
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Abb. 4: Strittiges Gebiet in der Gegend um Zell am Harmersbach

Die zwei folgenden Augenscheinkarten stammen von Wilhelm Besserer,

der besonders viele Karten für das Reichskammergericht malte.24 Als

Speyerer Bürger wohnte er am Sitz des Reichskammergerichts im

16. Jahrhundert. Besserer hat auch eine Rheinverlaufskarte im Auftrag

des Pfälzer Kurfürsten gemalt.25 Kein Wunder, dass er die Streitigkeiten

um Inseln im Rhein besonders häufig dokumentierte. Kurfürst Friedrich

von der Pfalz hat Besserer auch mit der Herstellung dieser Augen-

scheinkarte betraut. In dem Streit geht es um ein Gebiet auf den

Rheininseln, das sowohl der Kurfürst von der Pfalz als auch der Mark-

16



graf von Baden für sich beanspruchten. Streitigkeiten über Gelände

bei Flüssen etc. waren häufig, da durch Änderung des Flusslaufes sich

auch oft die Territoriumsgrenzen verschoben.26

Abb. 5: Rheinlauf von Plittersdorf bis Illingen

Bei dieser Darstellung ist nicht sicher, ob die Herren auf den Schiffen

die Beweiskommission zeigen. Klar ist aber, dass der Verlauf der

Grenzsteine genau eingezeichnet ist. Auch hier spielen Wappen eine

wichtige Rolle. Warum ein Teil der Wappen nicht koloriert wurde, bleibt

bis jetzt noch ein Geheimnis. Der Plan war jedenfalls nach Meinung

der Parteien korrekt und vollendet, sonst hätte man ihn nicht in der

Form dem Reichskammergericht übergeben.
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Abb. 6: Gebiet um Krautheim
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Eine weitere Karte Besserers zeigt wiederum eine Inaugenscheinnahme

wegen Jagdrechtsverletzungen. Es handelt sich hier um eine leicht

hügelige Landschaft mit Wiesen, Feldern und Äckern. Auch Straßen sind

erkennbar, auf denen sich Reiter und Fußgänger befinden. In der

Augenscheinkarte ist die Kommission von Krautheim aus, mit dem

Buchstaben A gekennzeichnet, über die Straße B aufgebrochen, um
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das Gelände in der Gegend um C und D in Augenschein zu nehmen.

Besserer bevorzugte auch hier eine Art Vogelschau, um das groß-

räumige Gebiet überhaupt darstellen zu können. Das eigentlich

strittige Territorium, bei dem Untertanen des Erzbischofs von Mainz

Hasengarne auslegten, ist in der Mitte der Augenscheinkarte abgebildet.27



Abb. 7: Detail aus dem Pfälzer Wald um die Burg Scharfeneck
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Eine Augenscheinkarte, die mit einem ganzen System von Zeichen

operiert, zeigt die Rheinebene zum Pfälzer Wald hin, die aus dem Jahr

1564 stammt. Auch hier hat der Maler Christoph Hesel 28 eine Art

Vogelschau als Darstellungsart gewählt. Groß- und Kleinbuchstaben

sowie Zahlen unterschiedlicher Farben zeigen die relevanten Punkte



und somit auch die Komplexität des Streitgegenstandes.29Die aquarellierte

Federzeichnung hat die Maße von 99 x 115 cm und ist von erstaunlichem

Detailreichtum. Den Hintergrund der Auseinandersetzungen bildete

ein Untertanenkonflikt.30
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Die Darstellungsweise des Navigierens ist aber auch noch im

18. Jahrhundert beliebt, wie dieses Beispiel aus Köln zeigt.31 Allerdings

ist man bereits von der malerischen Farbigkeit abgekommen. Genre-

szenen finden sich jedoch hier noch reichlich. Es ist deutlich erkennbar,

dass die Karte einen Tag zur Erntezeit darstellen soll. Getreide wird

geschnitten und zu Bündeln aufgehäuft, Kühe weiden und Schweine

werden durch die Landschaft getrieben. Grundsätzlich sind solche

Genreszenen im 18. Jahrhundert aber eine Seltenheit. Auffällig sind

die Marksteine. Sie spielen im Prozess eine entscheidende Rolle.32 Die

Augenscheinkarte ist aus mehreren Blättern verschiedener Papier-

qualität zusammengesetzt, deshalb erscheint ein Teil der Karte vergilbter.

Abb. 8: Grundriss der Stadt Köln und Umgebung
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V. Darstellungspraktiken II: Mehrhorizontenperspektive

Aber kommen wir auf unsere Karte aus dem Eingangsbeispiel zurück.

Sie besitzt noch ein weiteres Darstellungselement, das unserer

Anschauung von Karte widerspricht bzw. für unsere Sehgewohnheiten

sehr ungewöhnlich ist.

Auf der Augenscheinkarte sind mehrere Horizonte gleichzeitig

abgebildet. Der Betrachter selbst steht in der Landschaft und dreht sich

um die eigene Achse. Beliebt ist diese Darstellungsweise besonders in

Bezug auf Flusstäler bzw. allgemein Täler. Die Höhenstaffelung des

Flusstales wird so in den vertrauten horizontalen Ansichten des am Boden

stehenden Betrachters gezeigt. Ein Beispiel einer Augenscheinkarte im

Prozess Fugger gegen Ulm ist hier besonders anschaulich.33
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Abb. 9: Die Iller in der Nähe von Ulm
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Mehrhorizontenperspektive 34 kombiniert mit der Darstellung einer

Beweiskommission wurde auch bei einer Karte aus dem Raum Frankfurt

angewandt.35 Dargestellt werden die Grenze zwischen der Reichsstadt

Frankfurt und der Grafschaft Hanau. Der untere Bildrand wird durch den

Main gebildet. Der eigentliche Streitpunkt sind Jurisdiktion, Jagd und

Waidwerk sowie die Beholzigung des Hofes Riedern. Wichtig in diesem

Zusammenhang ist ein besonderes Ereignis, das zur exakten Bestimmung

der Grenze dienen soll: Die Darstellung der Durchreise des 1573 auf dem

polnischen Thron gewählten französischen Prinzen Heinrich von Valois

unter hanauischem Geleit. So heißt es unter Punkt 11 in der Karte: „Hie

ist die königliche Würde in Polen von den Hanauischen empfangen und in

glaidt angenommen worden.“36

Abb. 10: Das Gebiet zwischen Frankfurt und Fechenheim
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Ich fasse vorläufig zusammen: Augenscheinkarten dokumentieren die

Inaugenscheinnahme durch eine Kommission. Text und Bild bilden

eine enge Einheit, so dass die Karte ohne Text nicht zu verstehen ist.

Der Betrachter soll die Landschaft nicht von außen betrachten, sondern

mit Hilfe des Protokolls oder der Bildlegende die Landschaft quasi

als Kommissionsteilnehmer durchwandern. Die rechtliche Funktion

bestimmt also die Form der Augenscheinkarte.
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VI. Form und Funktion oder Augenschein und Beweis

Diese zweckgebundene Darstellungsweise bedeutet, dass der Maler sich

bei der Visualisierung genau an die Anweisung des Kommissars halten

musste. Das wird im folgendenMalereid deutlich. Der Lübecker Ingenieur

und Maler schwört dem Kommissar:

„Ich Jacob Seigerla schwöre hiermit einen liblichen eidt zu Gott im

Himmel, daß in dieser … rechthangiger Sachen, … den abriß der dazu

gehörigen Örther, Felder, Heide und Äcker, mit den gräntzen und Scheiden

dergestalt wie Sie mihr angewiesen, und ich sie dem augenschein nach

befunden, … auffrichtig, getrewlich und gantz ohnparteilich, … verfertiget

und aufgesetzet und das ich auch die bey der Besichtigung erinnerenden

Mängel besten fleißes endern, und also richtig den Herren Kayserlichen

Commissaryis den abriß einliefern wolle, daß er keinem Theile der

Wahrheit zu wiederen, … und nachtheilig sein soll, so wahr mihr Gott

helffe durch Jesum Christum.“37

Die zweckgebundene Darstellungsweise bedeutet aber auch, dass die

künstlerische Form das Nachsehen hat, wie es der berühmte Maler und

Porträtist Karls V. Christoph Amberger 38 erfahren musste. Denn der

Amberger-Plan wurde gerade wegen seiner Form von der gegnerischen

Seite heftig angefochten. Streitpunkt in der Auseinandersetzung war die

Grenze am Ufer des Lechs. Hochwasser hatte den Flusslauf geändert und

es kam zum Streit zwischen der Augsburger Familie Baumgärtner und

dem Augsburger Bischof. Die Augenscheinkarte Ambergers zeigt die

mühevollen Grabungsarbeiten, die nötig waren, um den Lech in sein

Flussbett zurückzubringen.39 In einer dramatischen Szene sind Männer

erkennbar, die – nachdem der Lech die Vorbauten durchbrochen hatte –
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in wild gurgelndem Wasser mühevoll unter großer Gefahr einen Graben

schaufeln, um ihn dann mit Steinen und Erde zu füllen. Flößer versuchen

gleichzeitig, ihr Floß an einer Verbauung vorbei unbeschädigt durch die

tosenden Wassermassen zu lotsen.

Die Karte widerspricht auf Grund dieser Darstellungsweise nach

Meinung der gegnerischen Partei dem „warhafften, onfeeligen

Augenschein, welchs die hochst beweysung ist“40. Grund hierfür sei die

Darstellung der Bauarbeiten, da sie ein Ereignis dokumentierten und nicht

Abb. 11: Der Lech bei Füssen
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den Zustand der Landschaft darstellten. Der Anwalt des Augsburger

Bischofs kritisierte dies scharf. Er machte in seiner Replik auf weitere

Fehler aufmerksam: so sei das, was Amberger als ehemaliges Bett des

Lech (Buchstabe L) bezeichne, nur eine Quelle, die an der Stelle

entspringe. Aus dem Dörflein Horn habe Amberger ein stattliches Dorf

machen wollen, obwohl es tatsächlich nur aus vierzehn Häusern bestehe,

weshalb er einfach einige zusätzliche Häuser aufgeklebt habe.41



Der Anwalt des Klägers hielt entgegen, dass der Augenschein Ambergers

von der Kommission anerkannt worden sei, somit eine rechtliche Prüfung

erfahren habe, und deshalb korrekt sei. Allerdings habe Amberger eine

besondere Darstellungsmethode gewählt. Er habe sich vor allem auf den

Lech und das dortige Geschehen konzentriert.42 Der Maler habe also ein

Genauigkeitsgefälle im Augenschein durchgeführt und zwar vom

zentralen Streitobjekt zu dessen weiterer Umgebung. Der Anwalt

begründete dies damit, der Maler solle und brauche nicht alles gleich

wichtig zu nehmen: „Sein Blick solle analytisch aufmerksam auf der Sache

ruhen und synthetisch überschauend auf dem Gelände.“43

Der Augsburgische Anwalt reagierte auf diese Ausführungen auf das

Höchste gereizt und bezichtigte den Maler der Übertreibung. Er übergab

eine Augenscheinkarte, die in der Mehrhorizontenperspektive44 gefertigt

ist und keinerlei Widerspruch bei den Prozessbeteiligten entfachte.

Abb. 12: Der Lech bei Füssen
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Die Wahrhaftigkeit des malerisch wiedergegebenen Augenscheins bot

zu vielfältigen Diskussionen Anlass. Die Augenscheinkarte unterlag nicht

einem unabhängigen, allgemein verbindlichen Kanon, so dass es zu

unterschiedlichen Beurteilungen kam. Letztlich ging der Streit um die

Wahrheit der Bilder und die Wahrhaftigkeit des Bildners.

Eine andere Abbildung hat einen ähnlichen Diskussionshintergrund.

Hier handelt es sich um den Prozess des Herzogs von Aremberg und

Croy gegen das Stift Fulda auf Grund von Erbansprüchen Arembergs

an dem Kirchspiel Maischaid und Schloß Isenburg.45 In dem Prozess

beschwerte sich der Bevollmächtigte des Herzogs darüber, „dass das

Schloß noch einmal vergrößert am Rand abgebildet“ 46 wurde. Dies sei

eine „bloße Curiosität des Mahlers“47 und habe also „zum beweißthumb

keinen theil dienen können“ 48. Der Einwand ist schwerwiegend und führt

zu einer zweiten Augenscheinkarte, die nach Meinung der Aremberger

nun korrekt sei.
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Abb. 13: Schloss Isenburg und Umgebung, Variante a
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Abb. 14: Schloss Isenburg und Umgebung, Variante b
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Trotz aller Diskussionen im Detail zeigen die Beispiele, Beweis ist für

die Zeitgenossen das, was augenscheinlich ist. Der Reichskammer-

gerichtskommissar und -advokat Rutger Ruland äußert sich dazu in

seinem Werk „De Commissionibus“ folgendermassen: „Der Beweis ist

nämlich so offenkundig wie er mit den Augen wahrgenommen werden

kann, was wir ‚augenscheinlich‘ nennen”.49 Ruland lässt keinen Zweifel

aufkommen, dass man seit Alters her der Meinung war, dass das, was

die Inaugenscheinnahme ergab, eine Tatsache sei. Evidenz hatte also

für ihn eine optische Dimension.50 Die Ausführungen des Anwalts über

die fehlerhafte Darstellung Ambergers und seine Bemerkung zeigen,

dass die theoretischen Ausführungen Rulands auch tatsächlich praktiziert

wurden.
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VII. Die Richter und die Augenscheinkarten

Womit wir bei einem weiteren Punkt sind. Was hielten eigentlich die

Richter des Reichskammergerichts von der Visualisierung von Raum und

seiner Beweiskraft?

Hier muss man zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen geht

es darum, wie die Richter in ihren Gutachten und Voten mit den

Augenscheinkarten verfuhren. Hierzu müssen noch die entsprechenden

Quellen gesichtet werden, so dass darüber erst in absehbarer Zeit

berichtet werden kann.

Die zweite Ebene beinhaltet die Frage, ob die Juristen sich überhaupt

mit Optik beschäftigten, ob sie die Zentralperspektive – die italienische

Erfindung des 15. Jahrhunderts – kannten und wie weit ihre optischen

Kenntnisse reichten.

Hierzu gibt es mehr als reichlich Material, denn die Richter

interessierten sich nicht nur brennend für Fragen der Optik, sie

beschäftigten sich sogar auf produktive und innovative Weise damit

und waren darüber hinaus auch aktiv am Prozess der Verbreitung

von Karten und ihrer Herstellung beteiligt.

So war Aggäus Albada, ein Richter, der vom Niederländischen Reichs-

kreis am Reichskammergericht präsentiert worden war, eng mit dem

Kartographen Gerhard Mercator befreundet.51

Der Jurist Sebastian von Rotenhahn war beides: Richter am Reichs-

kammergericht und Kartograph.52

Viglius van Aytta, ehemaliger Richter am Reichskammergericht,

förderte als Präsident des Burgundischen Rates den niederländischen

Kartographen Jakob Deventer.53
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Sohn und Schwiegersohn des berühmten Mathematikers und

Kartographen Philipp Apian waren Richter am Reichskammergericht.54

Der Schöpfer der Stadtansicht von Augsburg von 1521, der Silberschmied

Georg Seld, war Vater eines Anwalts am Reichskammergericht.55

Hinzu kommt das starke Interesse an Karten und optischen Phänomen

allgemein. Der berühmte Prokurator Michael von Kaden, dessen

Bibliothek heute den Grundstock der Herzog-August-Bibliothek in

Wolfenbüttel bildet, hatte Karten an der Wand hängen und Karten zu

Prozessen am Reichskammergericht lagen auf seinem Arbeitstisch, als die

Inventarisierung seines Vermögens 56 stattfand.

Wilhelm Freiherr von Zimmern, langjähriger Richter und späterer

bedeutender Kammerrichter und Visitator des Gerichts,57 hatte ein ganz

besonderes Interesse an Optik. So sind im 1550 entstandenen

„Zimmerschen Vergänglichkeitsbuch“ 58, eigenhändige Zeichnungen

Zimmerns zu sehen, die zeigen, dass Zimmern die neue Darstellung von

Raum, die so genannte Zentralperspektive, kannte und damit

experimentierte.

Zimmern kann sogar als ausgesprochener Kenner von optischen

Phänomenen gelten.

So ließ Zimmern eine sogenannte Anamorphose mit Porträts von sich

und seiner Gattin anfertigen.59 Anamorphose bedeutet ursprünglich

Verformung. In unserem Fall ist es ein besonders raffiniert und aufwendig

konstruiertes Bilderrätsel, das sich etwas näher zu betrachten lohnt:

Die Konstruktion der Anamorphose beruht nämlich nicht nur auf

einem Prinzip der Verzerrung, sondern sie verzahnt miteinander gleich

zwei Perspektivphänomene, bzw. wendet sie zur Chiffrierung des

Bildinhaltes an.60
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Abb. 15: Anamorphose des Wilhelm Werner von Zimmern

„1. Die Verzerrung als Vexierbild, d.h. die Bilddarstellung ist nur in

äußerster Schrägansicht erkennbar. Bereits die italienische

Perspektivtheorie des 15. Jahrhunderts hat sich dem optischen Phänomen

schräger Betrachterstandpunkte gewidmet“.61 Von Piero della Francesca

und Leonardo da Vinci sind experimentelle Zeichnungen zum Betrachten

aus Skizzen mit schiefen Blickwinkeln bekannt.62 1530 gab es einen

Vexierbildboom in der Reichsstadt Augsburg.63 Als Beispiel kann hier das

Gemälde Hans Holbeins „Die Gesandten“ dienen, das 1533 entstandenen

ist. Dort wird ein Totenkopf anamorphisch verzerrt dargestellt.

2. Das Prinzip des sogenannten Riefelbildes. Hier werden zwei getrennte

Darstellungen quasi in Streifen geschnitten und auf abgewinkelter,
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treppenartiger Malfläche gemalt oder montiert. Das Ganze ist dann jeweils

nur von einer Betrachterseite als geschlossene Darstellung erkennbar.64

Abb. 16: Die beiden Verzerrungsprinzipien der Zimmerschen Anamorphose
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In der Anamorphose werden sehr viele formale, motivische und

ikonographische Themen angesprochen, die ich hier nicht alle erläutern

kann. Das wichtigste Element ist die Verzerrung. Ihr liegt die aus-

gesprochen innovative Erkenntnis zugrunde, dass Malerei Wirklichkeit

nicht nur täuschend wiedergeben kann, sondern dass Malerei diesen

Wiedergabeprozess auch verfälscht zu kommentieren vermag. Die

Anamorphose als Karikatur der neuen illusionistischen zentral-

perspektivischen Malerei setzt dem Sehen einen Spiegel seiner

Relativiertheit vor.65 Es beinhaltet die Warnung: „Glaub nicht alles, was

Du siehst“ und kann so als Mahnung an von Zimmern selbst und an

seine Kollegen am Gericht verstanden werden. Die Richter sind sich

also vollständig bewusst, dass Bilder täuschen können.

Es gibt noch einen weiteren Kammerrichter, also Angehörigen bzw.

Präsident des Reichskammergerichts, der sich intensiv mit optischen

Fragen beschäftigte. Es handelt sich um Johann II. von der Pfalz, der auf

der Anamorphose des Grafen von Zimmern abgebildet ist. Johann von der

Pfalz betrieb selbst eine Druckerei und verfasste ein Buch unter dem Titel

„Underweisung der Kunst des Messens“ 66 nach seinem Vorbild Albrecht

Dürer. In dem aufwendigen mehrfarbigen Druck wird die Perspektivlehre

der Zeit dargestellt. Das Buch verschränkt neuste Drucktechniken mit

optischen Neuheiten und kombiniert sie mit einer innovativen Ästhetik.67

Es ist eine gründliche und deutliche Auseinandersetzung mit den Fragen

der Optik und ihren Möglichkeiten. Es ist auffällig und bedarf weiterer

Untersuchungen, dass gerade zwei führende Persönlichkeiten des

Reichskammergerichts sich in solch eindringlicher und innovativer Weise

mit Optik beschäftigten.
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VIII. Quantifizierung von Raum

Kommen wir aber noch zu einem weiteren wichtigen Element, das

eigentlich in unserem heutigen Verständnis Bestandteil einer Karte ist.

Auch hier sind meine Forschungen noch nicht abgeschlossen, so dass es

bei einigen Bemerkungen bleiben muss. Allgemein kann man sagen, dass

man natürlich auch schon in der frühen Neuzeit große Strecken gemessen

hat. Dies geschah mit Messwagen oder Messketten. Auch die Messung von

Strecken mit Hilfe der Winkelmessung, der sogenannten Triangulation,

war bekannt.68

Die Triangulation bzw. die Arbeit, die dazu notwendig ist, zeigt eine

Augenscheinkarte aus dem Jahr 1624.69 Dort wird ein auf einem Hügel

stehender Geometer abgebildet, der ein Instrument in der Hand hält, das

aus einem Stab besteht, auf dem horizontal eine quadratische Platte

befestigt ist, auf der eine skalierte Kreisscheibe angebracht ist. Mit Hilfe

dieses Instruments kann der Geometer den Lichtraum beobachten und

daraus geeignete Strahlen auswählen.70

Die Sichtung der Augenscheinkarten und der dazugehörigen

Protokolltexte haben gezeigt, dass nur einzelne Strecken im Raum

gemessen wurden, eine vollständige Vermessung des Raumes wurde

dagegen nur vorgenommen, wenn es der Streitgegenstand notwendig

machte. Dies zeigen folgende Beispiele: Arnold Mercator, früh

verstorbener Sohn des berühmten Kartographen Gerhard Mercator, hat

mindestens zwei Augenscheinkarten für das Reichskammergericht

gefertigt.71 Seine Kenntnisse über die vollständige Vermessung und

Darstellung der gekrümmten Erdoberfläche sind wohl unbestreitbar. Als

Freund von Aggäus Albada wusste er aber auch, worauf es bei

Augenscheinkarten am Reichskammergericht ankam. Das heißt in



unserem Fall, Arnold Mercator vermaß in diesen Karten nur einzelne

Strecken bzw. verzichtete im zweiten Beispiel ganz darauf, da es für den

Streitgegenstand nicht wichtig war.

Abb. 17: Bezirk Assinghausen
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Abb. 18: Plan der Weser von der Werre bei Rehne bis Vlotho

Eine genaue Vermessung wurde dagegen bei einem Erbschaftstreit um

ein Territorium am Nordrand des Harzes vorgenommen. Hier mussten die

genauen Flächenanteile an Grund und Boden ermittelt werden. Dazu

wurde die preußische Regierung in Halberstadt beauftragt, einen

Geometer zu stellen.72 Der Mann nahm aber das falsche Maß, so dass die

Messung wiederholt werden musste. Das bedeutet für den heutigen

Forscher, dass ganze 38 Karten in einer einzigen Akte zu finden sind.73
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IX. Fazit

Die Inaugenscheinnahmen und ihre Visualisierung in Prozessen des

Reichskammergerichts stellen neben Karten und Landschaftsgemälden

eine eigene Bildgattung dar.

Bei einer Inaugenscheinnahme handelt es sich um einen äußerst

komplexen Kommunikationsprozess zwischen Kommissar, Zeugen, Maler

bzw. Geometer und den Parteien und ihren Vertretern. Es ist ein streng

formalisiertes Verfahren, das es ermöglicht, einzelne nachvollziehbare

Verfahrensschritte zu erkennen, und das dem formalisierten Verfahren des

Reichskammergerichts Rechnung trägt. Das Ergebnis dieses Prozesses ist

eine Text-Bilddokumentation, die nur zusammen analysiert werden kann.

Die Maler bzw. Geometer bedienten sich Darstellungsformen, die in

Abstimmung mit den Kommissaren und Prozessparteien Raum auf

vielfältige an den Streitgegenstand angepasste Art und Weise abbildeten.

Gleichzeitig wird klar, dass das Gesehene für die Richter einerseits

Beweiskraft hatte. Andererseits waren die Richter sich bewusst, dass mit

Optik auch getäuscht werden konnte. Optik ist für die Richter zudem ein

Thema, mit dem sie sich über Augenscheinkarten hinaus intensiv

beschäftigten.

Viele Fragen sind noch offen. Hier ging es vorerst einmal darum, die

Augenscheinkarten als eigene Gattung zu erkennen und sie mit den

Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts zu begreifen. Es konnte nur ein

erster Einblick in die komplexe Praxis der Inaugenscheinnahme und ihre

Dokumentation im Sinne von Evidenz gezeigt werden.
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